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1 EINLEITUNG UND
AUFGABENSTELLUNG1 
1.1 ANLASS UND ZIEL

1.2 GELTUNGSBEREICH

1.3 FÖRMLICHE FESTLEGUNG DES SANIERUNGSGEBIETS 2024

Titelbild der Gestaltungs昀椀bel
von 2003. (Kuchenreuther,
Böhringer, Stromer, Plass)

Die Stadt Arzberg ist seit vielen Jahren ak�v in der Sanierung und Aufwertung des 
Stadtbilds tä�g. Mit der Erarbeitung einer Gestaltungs昀椀bel und einem entsprechen- 
den kommunalen Förderprogramm im Jahr 2003 hat die Stadt deutlich gemacht, 
dass sie eine lebens- und liebenswerte Stadt bewahren und fördern möchte. Mit 
der Ausweisung des neuen Sanierungsgebiets II, veränderter Rahmenbedingungen 
und der Aufstellung neuer Förderprogramme ist die Stadt Arzberg gefordert, die 
Gestaltungs昀椀bel und das kommunale Förderprogramm zu aktualisieren bzw. zu 
ergänzen. Die vorliegende Broschüre aktualisiert zum einen die Gestaltungs昀椀bel 
und stellt das neue Förderprogramm dar, zum anderen werden die derzei�gen 
Leerstände in der Arzberger Innenstadt dargestellt und Informa�onen zu 
Sonderabschreibung bei Modernisierungs- und Instandsetzungskosten präsen�ert.

Mit der Ergänzung der Gestaltungs昀椀bel von 2003 und dem neuen kommunalen 
Förderprogramm verfolgt die Stadt Arzberg das Ziel, die Lebensqualität und das 
Stadtbild von Arzberg nachhal�g zu verbessern. Die Innenstadt soll als a�rak�ves 
Wohn- und Geschä�squar�er erhalten, aber auch weiter quali昀椀ziert werden. Die 
Gestaltungs昀椀bel soll in diesem Zusammenhang sowohl die Stadtverwaltung als auch 
Privateigentümer bei Sanierungsvorhaben beratend unterstützen. Die Fibel stellt 
zudem einen baulichen und ästhe�schen Anspruch sicher und gibt inhaltliche Hilfe- 
stellungen. Neben den fachlichen Ratschlägen der Fibel unterstützt ein kommunales 
Förderprogramm durch 昀椀nanzielle Zuschüsse die Sanierungs- und Aufwertungs- 
maßnahmen.

Die nebenstehende Karte (Abbildung 1) zeigt den Geltungsbereich der aktualisierten 
Gestaltungs昀椀bel und des kommunalen Förderprogramms. Der Geltungsbereich 
entspricht dem neu festgesetzten Sanierungsgebiet „Erweiterte Innenstadt“. In 
diesem Geltungsbereichen haben Eigentümer von Immobilien Anspruch auf 
昀椀nanzielle Unterstützung bei Sanierungsvorhaben, wenn diese im Einklang mit der 
Gestaltungs昀椀bel und deren Vorgaben entsprechend durchgeführt werden. Auch die 
Möglichkeit der Sonderabschreibung von Modernisierungs- und 
Instandhaltungskosten ist für Haus- und Wohungseigentümer in diesem Bereich 
möglich.

Mit Festsetzung des neuen Sanierungsgebiets „Erweiterte Innenstadt“ und  
Aktualisierung der Richtlinien des kommunalen Förderprogramms auf die neue 
Kulisse im Januar 2024 wurde die vorliegende Broschüre aktualisiert. Die Inhalte und 
Sanierungsziele bleiben unberührt, lediglich die Kulisse des Sanierungsgebiets wird 
aktualisiert. Anpassungen wurden durch die Blaufärbung kenntlich gemacht. 
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2 BESTANDSAUFNAHME2 
2.1 STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNG

Die erste dör昀氀iche Entwicklung von Arzberg wird in der Gegend des heu�gen Markt-
platzes vermutet. Von hier aus vergrößerte sich der Ort im Zuge des wirtscha�lichen
Aufschwungs, bedingt durch den Bergbau, im 14. Jahrhundert zwischen Flitterbach
und Kirchberg Richtung Süd-Osten, also in das Gebiet der heu�gen Kernstadt. Auch
heute noch ist der aus dem Mittelalter herrührende städtebauliche Typus der Block-
bebauung mit Innenhöfen hier anzutreffen. Am Kirchberg wandelt sich die Bebauung
aufgrund der topogra昀椀schen Situa�on zu einer Zeilenbebauung. Auch in anderen
Teilen des Stadtbereiches, beispielsweise zwischen Rathausstraße und Flitterbach,
sind Zeilenbebauungen mit rückwär�gen Privatgärten vorhanden.

Bereits vor 1600 kam es zu einer Ausdehnung des Siedlungsgebietes über die Rös-
lau. Insbesondere durch den Bahnanschluss und die Entwicklung zur Porzellanstadt
weitete sich die Stadt auch Richtung Röthenbach, Schlottenhof und am Bahnhof
aus. Die damalige industrielle Bedeutung als Arbeiterstadt mit 昀氀orierenden Industri-
en und wohlhabenden Fabrikanten ist noch heute im Stadtbild erkennbar. Ein städ-
tebauliches Zeichen dieses industriellen Wohlstands sind die freistehenden Stadt-
villen.

2.2 DENKMALPFLEGE

Die historische Bausubstanz einer Stadt bildet das Grundgerüst, auf das alle Neue-
rungen und Veränderungen reagieren müssen. Ziel der Denkmalp昀氀ege ist es, über
die Bewahrung einzelner, geschichtlich bedeutsamer Gebäude und Gebäuteteile
hinaus die Unverwechselbarkeit der Stadt in ihrer eigenen Geschichte und mit ih-
rem eigenen „Gesicht“ in der Auseinandersetzung mit den aktuellen städtebauli-
chen Entwicklungen zu bewahren und zu stärken. Die verbreitete Meinung, dass der
Denkmalschutz nur Restrik�onen mit sich bringt, ist deshalb ein Vorurteil. Die Denk-
malp昀氀ege ist mitverantwortlich für die Lebensqualität in der Stadt und hat über die
aktuelle wirtscha�iche Situa�on und Modeerscheinungen hinaus die geschichtliche
Bedeutung im Blick.

Die Gestaltungs昀椀bel bzw. das kommunale Förderprogramm und die Denkmalp昀氀ege
verfolgen somit ähnliche Ziele und ergänzen sich. Gebäude und Freianlagen, die in
Arzberg ganz oder in Teilen unter Denkmalschutz stehen, sind in der nebenstehen-
den Karte dargestellt. Bei Veränderungen an diesen Baudenkmäler ist grundsätzlich
die fachliche Zus�mmung der Denkmalp昀氀ege einzuholen. Für Arzberg ist dabei die
Untere Denkmalp昀氀egebehörde am Landratsamt Wunsiedel zuständig. Die denkmal-
schutzrechtliche Erlaubnis ist wesentliche Voraussetzung für die Förderfähigkeit im
Rahmen des Sanierungsprogramms. In der Gestaltungs昀椀bel werden keine denkmal-
p昀氀egerischen Detailfragen erörtert. Die Abs�mmung der individuellen Vorstellung
des Eigentümers mit den Beurteilungskriterien der Denkmalp昀氀ege und des Sanie-
rungsprogramms erfolgt in den Beratungsgesprächen, die die Stadt Arzberg im Rah-
men des Förderprogramms den Eigentümern kostenfrei anbietet.

* Abschnitte der Kapitel 2
und 3 sind der Gestaltungs昀椀-
bel von 2003 entnommen, da
diese Abschnitte weiterhin
relevant sind. Autoren dieser
Fibel waren die Landscha�s-
architekten Raimund Böh-
ringer und Michael Strömer
sowie die Architekten Peter
Kuchenreuther und Gerhard
Plass. Diese liegt weiterhin
offen bei der Stadt Arzberg
aus.
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2.3 HAUS- UND GRUNDSTÜCKSTYPEN

Die Innenstadt von Arzberg besteht aus verschiedenen historisch gewachsenen
und teilweise topogra昀椀sch bedingten Haus- und Grundstückstypen. Diese prägen
das Stadtbild, formen Sichtachsen und de昀椀nieren wich�ge Orien�erungspunkte.
Dabei formen Gebäude und Freiräume eine unzertrennliche Einheit. Daher sollten
Eigentümer von Grundstücken dahingehend sensibilisiert werden. Die einzelnen
Grundstücksytpen werden im Folgenden vorgestellt und auf der nebenstehenden
Karte verortet. Einerseits kann somit eine mögliche bauliche Entwicklung aufgezeigt
werden, andererseits die Abwägung über mögliche Abbruchmaßnahmen vor dem
Hintergrund der stadtbildprägenden Gebäudetypologien abgewägt werden.

DER BLOCK
Diese auf das Mittelalter zurückgehende städtebauli-
che Struktur 昀椀ndet sich vorrangig um den historischen
Marktplatz. Die geschlossene Blockbebauung bietet
die Möglichkeit einer konsequenten sozialräumlichen
Ordnung: Zur Straße hin öffentlich, zum Innenhof die
privaten Freiräume. Durch den Abbruch von störenden
Nebengebäuden sowie die Entkernung der Höfe lassen
sich qualitätvolle Freibereiche entwickeln.

DIE ZEILE
Die Zeilenbebauung ist annähernd mit dem klassischen
Reihenhaustyp gleichzusetzen. Die Erschließung 昀椀ndet
konsequent auf der Straßenseite statt, die privaten
Freibereiche richten sich zur abgewandten Seite. Hier
ist besonders darauf zu achten, dass die Abschirmung
zur Öffentlichkeit und zum Nachbarn rich�g ausgebil-
det ist, um die Privatheit zu gewährleisten.

DER HANG
Bedingt durch die topogra昀椀sche Situa�on lässt sich
eine weitere, der Zeilenbebauung baulich entspre-
chende Typologie feststellen. Bei diesem Grundstücks-
typ liegen die privaten Gärten aufgrund der Hanglage
ein bis zwei Geschosse höher. Durch die Einebnung
von Frei昀氀ächen lassen sich gut nutzbare und reizvolle
Stadtnischen entwickeln, die sich an die topogra昀椀sche
Situa�on anpassen.

DIE VILLA
Die fortschreitende Stadterweiterung hat auch im
Kerngebiet von Arzberg die freistehende Stadtvilla her-
vorgebracht. Bei dieser städtebaulichen Anordnung
sollte darauf geachtet werden, öffentliche und private
Freibereiche durch eine differenzierte Ausbildung von
Übergängen zu ordnen.



Blockbebauung

Zeilenbebauung

Hangbebauung

Stadtvillen

Sanierungsgebiet „Erweiterte 
Innenstadt“ 2024

3 Haus- und Grundstückstypen
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Sanierungsgebiet 

2024
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2.4 LEERSTÄNDE

Die Einwohnerverluste der vergangen zwei Dekaden haben insbesondere im Ortszen-
trum von Arzberg zu Leerständen in Wohnungen geführt. Darüber hinaus führen die
Entwicklungen im Einzelhandel mit einem zunehmenden Wachstum des Onlinehan-
dels sowie dem Rückgang von inhabergeführten, klein昀氀ächigen Geschä�en zu einer
Vielzahl von Leerständen in ehemaligen Ladenlokalen und Erdgeschosszonen. Die
nebenstehende Karte verortet sowohl leerstehende Gebäude, als auch Gebäude in
denen das Erdgeschoss leer steht. Sie basiert auf einer Begehung im August 2017.
Durch Wanderungs- oder Sterbeverluste frei werdende Wohnungen bzw. Häuser
können nicht immer direkt in den Wohnungsmarkt zurückgeführt werden. Zusätz-
lich führen auch fer�g gestellte Neubauwohnungen zu einer Verlagerung von der
Nutzung von Bestandsimmobilien hin zum Bezug von Neubauobjekten. Dies kann zu
weiteren Leerständen führen.



Leerstehende Gebäude

Sanierungsgebiet „Erweiterte 
Innenstadt“ 2024

4 Leerstehende Gebäude nach Inaugen-
scheinnahme (Stand: August 2018)

Neues 

Sanierungsgebiet 

2024
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3 3 GESTALTUNGS- UND
SANIERUNGSHINWEISE
Au�auend auf die vorhandene Gestaltungs昀椀bel von 2003 widmet sich auch die
vorliegende Broschüre den Baukörpern, also Dächern, Dachau�auten, Fassaden,
Fenstern und Türen sowie den Freiräumen, also Toren, Durchgängen, Vorhöfen, Ein-
gangsbereichen, Innenhöfen, Dachgärten, Einfriedungen, Gärten und Nebengebäu-
den. Dabei werden einzelne Gestaltungshinweise und Analysekapitel, die weiterhin
Gül�gkeit haben, der alten Fibel entnommen oder es wird auf entsprechende Pas-
sagen verwiesen. Ergänzend werden in dieser Gestaltungs昀椀bel Sanierungsmaßnah-
men im Inneren der Gebäude behandelt und durch das entsprechende Sanierungs-
programm gefördert. In dieser Fibel werden die einzelnde Gestaltungelemente
mit Beispielfotos veranschaulicht. Dabei werden schlechte Gestaltungsbeispiele in
schwarz-weiß, gute Beispiele in Farbe gezeigt. Weitere Ausführungen, Illustra�onen
und Beschreibungen 昀椀nden sich in der Gestaltungs昀椀bel von 2003.

3.1 GESTALTUNGSELEMENTE GEBÄUDE

Das folgende Kapitel widmet sich den Gestaltungselemten von Gebäuden. Neben
der Form und Ausrichtung der Baukörper werden die einzelnen Elemente wie Dä-
cher, Dachau�auten, Fassaden, Schaufenster, Werbeanlagen, Fenster, Türen und
Gebäudedetails beschrieben. In weiten Teilen basiert das Kapitel auf der Gestal-
tungs昀椀bel von 2003, welche inhaltlich weiterhin Relevanz hat. In dieser Fibel werden
die einzelnen Elemente lediglich kurz beschrieben.

BAUKÖRPER

Die topogra昀椀sche Situa�on der Arzberger Ortsmitte sollte bei der Ausformulierung
von Baukörpern berücksich�gt werden. Am Hang sollten traufständige Gebäude be-
vorzugt werden. Sie fügen sich in die Hanglage ein und das Dach ist das bes�mmende
Element, während giebelständige Gebäude der Topogra昀椀e entgegen stehen. Neben
der topogra昀椀schen Situa�on sollte die historische Parzellenstruktur berücksich�gt
werden. Bei durch Addi�on von Gebäuden, Anbauten oder neuen Nutzungen ent-
standenen größeren Gebäudeformen emp昀椀ehlt es sich, die historischen Parzellen
nachzuemp昀椀nden. Dies gilt für Höhe und Breite der Gebäude. Zudem sollten An-
bauten nur zum Hofraum hin erfolgen sowie störende Nebengebäude rückgebaut
werden, um das harmonische Bild der Baukörper wiederherzustellen.
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DÄCHER

Die Dachlandscha� von Arzberg ist geprägt von einem ruhigen und geschlossenen
Ensemble von steilen, mit Naturschiefer gedeckten Satteldächern. Dieses Ortsbild
gilt es zu schützen. Flachdächer sollten vermieden werden, können jedoch in be-
sonderen Fällen als Neubaukörper in begrünter Form ausgeführt und zusätzlich
als Dachterrasse genutzt werden. Größere Dachüberstände sollten im Hinblick auf
die tradi�onelle Bauweise des Sparrendachstuhls vermieden werden. Satteldächer
sollten als steiles Dach mit Winkeln zwischen 45° und 55° ausgeführt werden. Die
Neigung von Pultdachbauten ist nicht 昀氀acher als 15° zu gestalten. Bei Walmdächern
ist eine geringere Dachneigung zwischen 30° und 40° möglich. Ein Großteil der Häu-
ser ist mit dem regionalen Baustoff Schiefer gedeckt. Um den harmonischen Ge-
samteindruck der Altstadt zu bewahren, gilt die dunkle Dacheindeckung, z.B. mit
Schiefer, als richtungsweisend. Blecheindeckungen sind nur bei Nebengebäuden in
Betracht zu ziehen.

DACHAUFBAUTEN

Die historisch gewachsene Dachlandscha� wird zunehmend von überdimensionalen
Dachau�auten zerstört. Damit die Charakteris�k der ruhigen zusammenhängen-
den Dachlandscha� nicht zerstört wird, ist darauf zu achten, dass Dachau�auten
möglichst zurückhaltend und mit der Fassadengestaltung und Dachdeckung harmo-
nierend errichtet werden. Die Belichtung des Dachraums sollte möglichst über die
Giebelseite erfolgen. Ist dies nicht möglich, so wird empfohlen, möglichst kleine,
einzelne Gauben aufzubringen. Die Fenster der Dachau�auten sollten dabei kleiner
als die Fenster der Fassade sein. Kamine sollten möglichst in der Mitte des Hauses
angebracht und das Anbringen an Außenwänden vermieden werden. Fernsehanten-
nen und Satellitenschüsseln sollten, wenn möglich, durch Kabelanschlüsse ersetzt
werden und sich anderenfalls farblich dem Dach anpassen. Rinnen und Fallrohre
sollten aus Kupfer oder Zinkblech gefer�gt werden. Kunststoffrinnen entsprechen
nicht den Gestaltungsrichtlinien.
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FASSADEN

Die Fassaden tragen wesentlich zum städ�schen Erscheinungsbild bei. An der Breite
und Höhe einer Hausansicht lässt sich die Parzellenstruktur der Stadt nachvollzie-
hen. Bei Neubauten, aber auch beim Rückbau, sollte dieser Rhythmus von Breite
und Höhe der Fassaden berücksich�gt werden, der sich von der historischen Parzel-
lenstruktur ableitet. Darüber hinaus muss bei Wandöffnungen durch die Verwen-
dung einheitlicher Fensterformate ein harmonisches Gesamtbild der Fassade sicher
gestellt werden. Die Fenster sollten untereinander in Beziehung gesetzt und nach
bes�mmten Gestaltungsregeln wie Achse, Symmetrie, Raster und Rhythmus ange-
ordnet werden. Ausnahmen von der Übereinanderstellung der Fenster bedürfen
einer guten Gestaltung. Außerdem sollten Dachgauben sowohl die Posi�on in der
Dach昀氀äche als auch die Lage der darunterliegenden Fenster berücksich�gen.

FASSADENGLIEDERUNG

Das Erscheinungsbild einer Hauswand kann neben den Wandöffnungen durch eine
Reihe von weiteren Elementen wie Traufe, Fenstergewände, Sockel, Gesimse und
Balkone gegliedert werden. Eine durchlaufende Linie bei Sockel oder Traufe führt
zu einer klaren und deutlichen Ablesbarkeit des Straßenraums. Der Sockel soll-
te eine Höhe von 50cm nicht überschreiten und einer durchlaufenden Linie fol-
gen. Abgetreppte Sockellinien sowie die waagerechte Ausbildung und damit stark
unterschiedliche Höhe des Sockels bei steigendem Straßenverlauf sind zu vermei-
den. Bauliche Missstände wie erdgeschosshohe Wandverkleidungen und Sockel-
verblendungen aus Keramik, Kunststoff, Faserzementplatten oder Blech sind rück-
zubauen. Bei Balkonen sollten die ortsüblichen 昀椀ligranen Eisenkonstruk�onen für
Geländer verwendet werden. Von einer Anbringung neuer Balkone zum öffentlichen
Straßenraum hin ist abzusehen.

Illustra�on für unharmonische
Fassadengliederung (links)
gegenüber symetrischer Fassa-
denordnung (rechts).
Quelle: Gestaltungs昀椀bel 2003,
S.22
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FASSADENMATERIALIEN

Bei der Auswahl von Fassadenmaterialien sollte es eine Rückbesinnung auf die re-
gionalen Baustoffe Putz, Holz, Werkstein und Schiefer geben. Die Verkleidung von
Dellen, Rissen oder anderen baulichen Missständen durch vorgeblendete Fassaden
aus z.B Fliesen, Eternit, Kunststoff oder Blech sollte rückgebaut bzw. verhindert wer-
den. Bei der Farbauswahl für Hauswände sind Farben auf Kalk- oder Mineralbasis zu
empfehlen. Angeraten wird, Farben nicht in ihren reinen Tönen zu verwenden, son-
dern in fein abges�mmten Helligkeits- und Grautönungen. Die Farbgebung einzelner
Gebäude sollte auf den gesamten Straßenzug abges�mmt werden. Fassadenglie-
derne Elemente sollten farblich weiß oder grau, jedenfalls heller als die Grundfarbe
abgesetzt werden.

SCHAUFENSTER, WERBEANLAGEN

Auch bei einer gewerblichen Nutzung der Erdgesschosszone gilt es, ein harmoni-
sches und einheitliches Bild der Fassade zu gewährleisten. Überdimensionierte Öff-
nungen oder erdgeschosshohe Verkleidungen sollten verhindert und Einzelöffnun-
gen mit zwischenliegenden Pfeilern bevorzugt werden. Werbeanlagen sollten sich
auf die Erdgeschosszone beschränken und nicht überdimensioniert sein. Die Schri�
von Werbeträgern sollte waagerecht angeordnet sein und nicht die komplette Fas-
sadenbreite einnehmen. Größere Schaufensterbeklebungen, Leuchttransparente
oder einsehbare Lichtquellen sollten verhindert werden. Stattdessen sollte eine Be-
schri�ung durch aufgemalte oder aufgesetzte Einzelbuchstaben erfolgen und eine
punktuelle, unauffällige Beleuchtungsart gewählt werden.












































